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2.  Ö R T L I C H E     B A U V O R S CH R I F T E N 
 
2.1  Dachformen, Dachneigungen 

  (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
   

 Dachformen und Dachneigungen sind freibleibend 
 

Solar– und Photovoltaikanlagen sind zulässig, sofern sie in Dachflächen 
und/oder Wandflächen oder parallel hierzu angeordnet werden. Freiste-
hende Solar – und Photovoltaikanlagen sind nicht zulässig. 

 
 
2.2  Werbeanlagen 

(§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 
   
  Lauf-, Wechsel- und/oder Blinklichtanlagen sind nicht zulässig. 
   
 
2.3          Einfriedungen 

(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
 
  Einfriedungen aller Art sind nicht zulässig. 
 
 
2.4          Außenantennen und Versorgungsleitungen 

(§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 
 

Festgesetzt ist: 
 

 Stromfreileitungen sind für neu zu erstellende Gebäude und Ne-
benanlagen nicht zulässig 

 
 Sende- und Empfangsanlagen für Funk- und Radioamateure so-

wie für kommerzielle Telekommunikation sind nicht zulässig 
 
 
2.5             Stellplätze, Zuwegungen 
 

Stellplätze und Zuwegungen sind in wasserdurchlässiger Ausführung 
herzustellen. 
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3. H I N W E I S E 
 
 

3.1  Kanalhausanschlüsse 
   

Kanalhausanschlüsse für Gebäude, die mit ihren Ablaufeinrichtungen 
unterhalb der Rückstauebene liegen, sind mit Hebeanlagen oder Rück-
stauverschlüssen zu versehen. 
 
 

3.2 Dränungen 
 

Dränungen dürfen nur in Regenwasserkanäle eingeleitet werden. 
 
Im Falle des Anschnitts von Dränungen, Frischwasserleitungen oder 
Grund - bzw. Quellwasseraustritte, ist deren Vorflut zu sichern, bzw. wie-
derherzustellen. Ein Anschluss an die öffentliche Schmutzwasser-Kana-
lisation ist nicht zulässig. 

 
 
3.3 Geotechnik 
 

Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich des Mittleren Mu-
schelkalks. Dieses wird von quartären Lockergesteinen (Lösslehm, Ho-
lozäne Abschwemmmassen) unbekannter Mächtigkeit überlagert. Mit ei-
nem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitte-
rungsbodens ist zu rechnen. 
Darüber hinaus sind Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmer-
füllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) nicht auszuschließen. Sollte eine 
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasser-
wirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydro-
logischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer 
Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versi-
ckerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-
Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
In Anbetracht der Größe des Plangebiets wird davon ausgegangen, dass 
eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein privates In-
genieurbüro durchgeführt wurde/wird. Darin sollten die generellen Bau-
grundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Empfehlungen zur Er-
schließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner sollten darin die 
Notwendigkeit und der Umfang objektbezogener Baugrundgutachten ge-
mäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben werden 
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Aufgestellt:  
 

Dunningen, den 25.03.2019                         ………………………….
 geändert am      21.10.2019         Peter Schumacher 

                Bürgermeister 
 
 

Ausgefertigt:  
  

Dunningen, den           …………………………..
            Peter Schumacher 

                Bürgermeister 


